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Verfasst vonArne Ferbeck

Entgeltgleichheit neu justiert: BAG kippt Median- und Gruppenhirden

Das Bundesarbeitsgericht hat klargestellt: Fir die Vermutung einer geschlechtsbedingten
Entgeltbenachteiligung genlgt bereits der Paarvergleich mit einem besser bezahlten Kollegen des anderen
Geschlechts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit. Zusatzliche Hiirden wie eine ,lberwiegende
Wahrscheinlichkeit* der Benachteiligung, die Grof3e der Vergleichsgruppe oder die Hohe von
Medianentgelten spielen fir das Eingreifen der Vermutungswirkung keine Rolle. Das Verfahren wurde an
das Landesarbeitsgericht zuriickverwiesen, damit gepruft wird, ob der Arbeitgeber die Vermutung mit
objektiven, nicht geschlechtsbezogenen Griinden widerlegen kann.

Sachverhalt

Ausgangspunkt des Verfahrens ist die seit vielen Jahren bei Daimler Trucks beschéftigte Abteilungsleiterin,
die nach einer Elternzeit feststellte, dass sie deutlich schlechter verdient als méannliche Kollegen in
vergleichbarer Position. Sie stiitzte sich unter anderem auf Informationen aus einem unternehmensinternen
Entgelttransparenz-Dashboard, das getrennt nach Geschlechtern Medianwerte fiir bestimmte
Vergleichsgruppen ausweist, und benannte einen konkret besser bezahlten mannlichen Kollegen als
Vergleichsperson. Das Landesarbeitsgericht Stuttgart sprach der Klagerin zwar eine Entschadigung von
rund 130.000 Euro fur vier Jahre zu, orientierte sich dabei aber am Median der ménnlichen Abteilungsleiter
und verneinte einen Anspruch auf volle Angleichung an den besonders gutverdienenden Kollegen. Gegen
diese Begrenzung wandte sich die Klagerin — unterstitzt von der Gesellschaft fir Freiheitsrechte — in der
Revision zum BAG.

Entscheidung des BAG (Urteil vom 23. Oktober 2025 — 8 AZR 300/24)
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Das Bundesarbeitsgericht hélt an seinem bisherigen Ansatz fest und verweist zugleich auf die verbindlichen
Vorgaben des européischen Rechts. Fir die Erhebung der Klage genlgt es, eine ménnliche
Vergleichsperson mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit zu benennen, die besser verdient. Gelingt dies,
greift die Vermutung einer Diskriminierung; der Arbeitgeber tragt dann die Darlegungs- und Beweislast
dafir, dass sachliche Griinde die Ungleichbehandlung rechtfertigen. Die vom Landesarbeitsgericht
zwischenzeitlich postulierte Orientierung an Medianwerten als Maf3stab fur die Anspruchshéhe ist damit
vom Tisch: Kann der Arbeitgeber die Vermutung nicht widerlegen, hat die Klagerin Anspruch auf die gleiche
Bezahlung wie der konkret benannte Kollege — nicht lediglich auf den Median der mannlichen
Vergleichsgruppe. Zugleich hat das BAG den Rechtsstreit an das LAG zurlickverwiesen. Dort erhalt der
Arbeitgeber die Gelegenheit, konkrete Grinde flr die Entgeltunterschiede nachzuliefern, und auch die
Klagerin kann ihren Vortrag erganzen, etwa zur Vergleichbarkeit bei aktienbasierten
Vergltungsbestandteilen, die sie bislang einem unternehmensweit besonders hoch vergiiteten, anonymen
~super-Kollegen“ zugeordnet hatte. Die Vorsitzende Richterin hat betont, dass die Intransparenz eines
Entgeltsystems eine Nachlieferung von Griinden nicht ausschlief3t, die Vorinstanz aber zu prifen hat, ob

diese Grunde die Vermutung tatsachlich zu entkraften vermégen.

Einordnung und praxisrelevante Klarstellungen

Die Entscheidung stellt die unionsrechtliche Vermutungslogik in den Vordergrund und verschiebt den Fokus
weg von statistischen Aggregaten wie Medianen hin zum konkreten Paarvergleich. Fur die Praxis starkt dies
die Durchsetzung von Entgeltgleichheit: Wer eine Person des anderen Geschlechts mit gleicher oder
gleichwertiger Tatigkeit findet, die besser vergltet wird, 16st die Vermutung einer Diskriminierung aus; der
Arbeitgeber muss dann mit objektiven, geschlechtsneutralen Kriterien gegenhalten.

Fur die Praxis bedeutet das eine spirbare Starkung der Durchsetzung von Entgeltgleichheit.
Arbeitnehmer/innen kénnen sich kiinftig mit gréBerer Aussicht auf Erfolg auf den Vergleich mit einem
einzelnen besser bezahlten Kollegen stiitzen. Arbeitgeber sind im Gegenzug gefordert, die Vermutung
substantiiert zu entkréaften, also darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass ausschlief3lich objektive,
nicht geschlechtsbezogene Grinde die Entgeltdifferenz erklaren. Ein intransparentes Entgeltsystem
erschwert diese Widerlegung zuséatzlich. Die Vorinstanz wird deshalb weniger an der Schwelle zur
Vermutungswirkung, sondern priméar an der Widerlegung durch den Arbeitgeber anzusetzen haben. Damit
verschiebt sich der Schwerpunkt der Auseinandersetzung weg von komplexen Median- und

Gruppenbetrachtungen hin zur Prifung, ob der konkrete Entgeltunterschied sachlich erklart werden kann.

Mit Spannung abzuwarten bleibt die gesetzgeberische Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie in

BAG stérkt Equal Pay: Paarvergleich geniigt — keine ,liberwiegende
Wahrscheinlichkeit* erforderlich
Article No.: 251542

Seite 4 von 5



Downloaded from Blogs on 03.03.2026 15:27
y ___ 4
y 4

deutsches Recht.
Kontaktieren Sie uns
Arne Ferbeck

Partner Disseldorf
Tel.: +49 211 981-4776
E-Mail:arne.ferbeck@pwc.com

Keywords

Gesetzgebung

BAG stérkt Equal Pay: Paarvergleich geniigt — keine ,liberwiegende
Wahrscheinlichkeit* erforderlich
Article No.: 251542

Seite 5von 5


mailto:arne.ferbeck@pwc.com
https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/keyword/Gesetzgebung/
http://www.tcpdf.org

	INDEX
	Entgeltgleichheit neu justiert: BAG kippt Median- und Gruppenhürden
	Sachverhalt
	Entscheidung des BAG (Urteil vom 23. Oktober 2025 – 8 AZR 300/24)
	Einordnung und praxisrelevante Klarstellungen


